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vorzüglich ihr?« Bericht abzustatten. Ich unterstütze
zugleich die Rnkweifting des Antrags des Vollziehung--
Direktoriums an eine Commission.

Secret an untcrstüzt Kudn und Bourgeois: Es
fteut mich, fügt er bei, wieder einst ein Wort von der
Verminderung der Cantone sprechen zu hören, und
daß also die Hauptsache jeder zwekmäßigcn Verbesserung
wieder einst rege gemacht wird: Alles schreyt ich er
Geldmangel, alles, das ganze Volk sc,bst, fodcrt Er-
sparung, und wir sollten immer noch zu zögern wollen,
bei dem Fundament jeder Ersparung bei der Ver-
Minderung der Zahl der Camone den Anfang zu machen t
Ich fadere aber, daß diese gegenwärtige Botschaft e ner
besondern Commission zugewiesen werde, und daß mass
die Commission über Eintheilung Helvetians, die übe.

Besoldung der Agmttn und die über Besoldung der

Canzlcyen, zur Thätigkeit augodere.

Graf folgt, denn die Beamten müssen jezt an
ihrem Platz stehen bleiben, bezahlt oder unbezahlt:
Auch er w ll die Cantone "ad die Gehalte vermindern,
besonders aber auch die Eanzleycn, indem diese viele
vpatziergängcr nähre-:; eben so könnten gegenwärtig
die Künste und Whssenftäasscn vcrw.get werden, denn
jezt ist die Blüthezeit für sie nicht da. Hätten wir
früher weniger ausbezahlt, so hätten wir »un Credit,
indessen ist es besser, späte zu sparen anfangen, als
gar niemals.

Io mini hält die Verminderung der Cantone nicht
für die walgre Occonomic: Aber man zahle die Can-
tonsbeamten im Verhältniß der Cantons - Heoölkcrung.
und hebe die Besoldung der Distriktsqerichte auf, da-
mit sie ans den Gcnchtsgebührcn der prozcßsüchtigen
Bürger besoldn werden.

Die Fortsetzung folgt.

Oberster Gerichtshof.
Der oberste Gerichtshof der helvetischen einen

imd unthkilbnren Republik, in geheimer
Sitzung.

In Forrsesung der Berathung über die gegen den

B. Repräsentanten Hartmann und seine Mitschuldigen
iiistruicten Prozedur-hat

befunden:
Daß der B. Joseph Wiederkehr von Mnri den

B. Hartmann, ans seiner Missen als Rcgierungscom-
missär nach Muri, in der Eigenschaft eines Schreibers
»ad Bedienten begleitet, und daselbst nach seinem

r

ftc-cn Cing:!tt'!dniß folgende N-tisnalessekte» ent-
wendet have:

Mehrere in Messing gefaßte Steine.
Einen Rosenkranz mtt d.ti.
Zwei Feilen.
Einige Glastäfclchen.
Einen goltm.en Ring, mit ei -cm kleinen Schmaragl».
Eine in Go d gefaßte Per e.
Ein kleines schmaidirtes Gemälde.
Verfehle ne Per en und Gramss i.
Ein Stuk scidne Schnür und zwei Servietten.

Nachdem gegen den Joseph Wiederkehr schon im«
term ra. April tezthin die Anklage ausgesprochen werden,

Auf angehörte Conclusion des Bürger öffentlichen
Anklägers und der Vertheidigung des V. Wicderkcyrs,

In Erwägung, des oben erwähnten Diebstahls,
In Erwägung aber auch, daß die Nationaleffck«

ten der Ration wieder zugestellt worden,
In Erwägung, daß der Wiederkehr eine sehr lange

Gefangenschaft ausgestanden, in welcher seine Gesund-
hcirsumstände zum Theil zerrüttet worden,

einhellig beschlossen:
Es sey der Joseph Wiederkehr von Muri schuldig;

und hierauf

zurechtgesprochen und erkennt:
1. Der Joseph Wiederkehr ist neben der wirklichen

erlittenen Gefängniß- und Hausarrcststrafe noch zu einer
einjährigen Einsperrung in ein Zuchthaus verfällt—in
welchem derselbe zu Arbeiten angehalten werden soll,
die seine Gesundheitsumstände erlauben.

2. Derselbe ist von der Beendigung dieser Strafe
angerechnet, für vier Jahre seines Akcisbürgercechts
verlustig erklärt —und

z. Zu Beîghlung seiner Gesangcnschastkosten, der
Hälfte der zu Baden, und des DritthcilS der zu Lu-
zern entstandnen ProzeßkoAen verfällt.

s. Gegenwärtige Sentenz soll dem Vollzichnngs'
direktorium zur Ecekution Übermacht werden.

Gegeben in Bern, den Z. Heumonat i?s,y.

Der Präsident am obersten Gerichtshof,
Lign. I. R. S ch n e l l.

Der Gerichtschrcibcr,

Lixn. F. E. H ü r N e r.

Dem Original gleichlautend;

Der Gerichtschreiber am obersten Gerichtshof,
H ü r n e r.
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